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Der Newsletter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts informiert in kompakter und 

prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen des Gerichts, über organisatorische 

Neuerungen und sonstige Veränderungen im Finanzgericht. Er erscheint vierteljährlich 

zum Quartalsende. Der Bezug ist kostenlos. Anmeldung und Abonnement des Newslet-

ters können mit der E-Mail Adresse über die Homepage des Finanzgerichts 

(www.fg.schleswig-holstein.de) vorgenommen werden. 

 
 
Entscheidungen 

 

Auch ein sog. "In/Out-Buffer" übt eine "wirtschaftl iche Tätigkeit" im Sinne der 

Richtlinie 77/388 EWG aus. Eine Beteiligung an eine m Umsatzsteuer-Karussell 

steht einer Steuerbarkeit von Lieferungen daher nic ht entgegen. Weitere Ausfüh-

rungen zu einem unvollständigen Belegnachweis gem. § 17a ff. UStDV aufgrund 

der unzureichenden Angabe der Steuerbefreiung in de m Rechnungsdoppel und zu 

einem unzureichenden CMR-Frachtbrief. 

 

Im Urteil vom 9. Dezember 2015 hatte der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Fi-

nanzgerichts (Aktenzeichen 4 K 133/10) über die Frage einer Steuerfreiheit nach § 6a 

UStG (innergemeinschaftliche Lieferung) zu entscheiden. Die Klägerin tätigte im Streit-

jahr - im Zeitraum von Oktober bis Dezember - Ausgangsumsätze in Höhe von über 25 

Mio. €, deren Beurteilung nach einer Steuerfahndungsprüfung im Hinblick auf das Vorlie-

gen der Voraussetzungen für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung streitig 

war.  
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Der Senat schloss sich der höchstrichterlichen Rechtsprechung an, wonach 

- auch ein sog. "In/Out-Buffer" eine "wirtschaftliche Tätigkeit" im Sinne der Richtlinie 

77/388 EWG ausübt und 

- eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gem. § 6a Abs. 1 UStG grundsätzlich 

ausscheidet, wenn der Belegnachweis nicht vollständig erbracht ist und objektiv nicht 

feststeht, dass die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG vorliegen.  

 

Im Streitfall scheiterte der Belegnachweis (§ 17a Abs. 4 UStDV) insbesondere daran, 

dass die eingereichte Rechnung nicht den gemäß § 14a Satz 1 UStG (in der Fassung für 

das Streitjahr 2003) erforderlichen Hinweis auf die Steuerfreiheit als innergemeinschaftli-

che Lieferung - sondern lediglich den Hinweis „VAT 0,00“ - enthielt. Weiterhin rügte das 

Gericht, dass der vorgelegte CMR-Frachtbrief nicht die Angabe des Ortes und Tages der 

Ausfuhr/Versendung (§ 17 Abs. 4 i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 d) UStDV a.F.) enthielt. Da das 

Vorliegen der Voraussetzungen des §6a UStG objektiv nicht zweifelsfrei feststand und 

ein Gutglaubensschutz mangels vollständigen Belegnachweises ausschied, wurde die 

Befreiung verwehrt. Es kam damit nicht mehr darauf an, ob eine Steuerbefreiung auch 

deswegen ausschied, weil anhand objektiver Umstände nachgewiesen ist, dass die Klä-

gerin wusste oder hätte wissen müssen, dass sie sich durch den Umsatz an einer im 

Rahmen einer Lieferkette begangenen Mehrwertsteuerhinterziehung beteiligt hat. 

 

Das Urteil ist rechtskräftig.  

 

 

Einkünfte aus der Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürg ermeister einer amtsangehöri-

gen Gemeinde fallen nicht unter § 18 Abs. 1 Nr. 3 E StG 

 

Der 5. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts hat in seinem Urteil vom 

17. Dezember 2015 (Aktenzeichen 5 K 127/13) entschieden, dass die an einen ehren-

amtlichen Bürgermeister einer amtsangehörigen Gemeinde in Schleswig-Holstein ge-

zahlten Aufwandsentschädigungen keine „Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit“ 

gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG sind. 

 

Der Kläger war in den Streitjahren 2009 bis 2011 ehrenamtlicher Bürgermeister einer 

schleswig-holsteinischen Gemeinde, die von einem Amt verwaltet wird. Er erhielt seit 

Januar 2009 monatlich 483 € als Aufwandsentschädigung. Das Amt behandelte davon 
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171 € als steuer- und sozialversicherungspflichtig und führte an die Knappschaft (Mi-

nijob-Zentrale) Rentenversicherungsbeiträge ab. Außerdem wurde für den Kläger pau-

schale Lohnsteuer einbehalten („Minijob“). In ihren Einkommensteuererklärungen gingen 

die Kläger davon aus, dass die Einkünfte über die Minijobregelung abgegolten seien. 

Nach einer Lohnsteueraußenprüfung beim Amt ergingen geänderte Einkommensteuer-

bescheide, in denen Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit berücksichtigt wurden. 

Hiergegen legten die Kläger Einspruch ein und haben Klage erhoben. 

 

Das Gericht folgte in seinem Urteil der Rechtsauffassung der Kläger und ging von Ein-

künften aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 EStG aus. § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG ent-

halte nach der Rechtsprechung keinen abschließenden Katalog der in Betracht kom-

menden "Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit". Der Bundesfinanzhof habe die 

Tätigkeit, die ein Bürgermeister auszuüben hat, der "sonstigen selbständigen Arbeit" i.S. 

des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG zugeordnet, soweit dieser nach den einschlägigen kommu-

nalrechtlichen Bestimmungen ausschließlich Mitglied und Vorsitzender eines Organs der 

Selbstverwaltung sei und - wie auch die anderen Ratsmitglieder - seine Tätigkeit nach 

dem Gesetz und seiner freien, nur durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 

Überzeugung auszuüben habe (BFH, Urteil vom 3. Dezember 1987 IV R 41/85, BFHE 

151, 446, BStBl II 1988, 266; BFH, Beschluss vom 13. Juni 2013 III B 156/12, BFH/NV 

2013, 1420). Zur Rechtslage in Nordrhein-Westfalen habe der BFH entschieden, dass 

die Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürgermeister und die Tätigkeit als stellvertretender eh-

renamtlicher Bürgermeister nach der Gemeindeordnung für NRW der "sonstigen selb-

ständigen Arbeit" i.S. des § 18 Abs.1 Nr. 3 EStG zuzuordnen sei. Demgegenüber habe 

der BFH entschieden, dass die Verhältnisse der ehrenamtlichen Ersten Bürgermeister in 

Bayern aufgrund der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern anders zu beurteilen 

seien, da der Erste Bürgermeister noch eigene Verwaltungsbefugnisse habe. Er sei in 

dieser Eigenschaft i.S. des § 1 Abs. 2 Satz 1 LStDV im öffentlichen Dienst angestellt und 

beziehe in Form seiner Entschädigung bzw. Aufwandsentschädigung in dieser Eigen-

schaft Arbeitslohn (BFH, Urteil vom 5. Februar 1971 VI R 82/68, BStBl II 1971, 353). 

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Senat die Tätigkeit des Klägers als ehren-

amtlicher Bürgermeister nicht als sonstige selbständige Arbeit i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 3 

EStG eingeordnet, sondern der Kläger habe die Aufwandsentschädigung in den Streit-

jahren als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 EStG bezogen. Denn 

nach der Rechtslage in Schleswig-Holstein sei der Kläger nicht ausschließlich Vorsitzen-

der der Gemeindevertretung als des Organs der Selbstverwaltung, sondern er sei gemäß 
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§ 7 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein selbst ein Organ der Gemeinde. Als 

Bürgermeister einer amtsangehörigen Gemeinde verblieben ihm insoweit zahlreiche 

Verwaltungsaufgaben. Der Kläger habe als ehrenamtlicher Bürgermeister eine Doppel-

funktion. Er habe nicht ausschließlich politische oder repräsentative Funktionen wahrge-

nommen, sondern sei als eigenes Organ der Gemeinde auch in vielfältiger Weise mit 

Verwaltungsaufgaben beschäftigt gewesen. Neben den in § 50 Abs. 1 GO aufgeführten 

Aufgaben habe der Bürgermeister weitere Zuständigkeiten, die ihm teilweise bei nach 

außen wirkenden Verwaltungsbefugnissen Behördeneigenschaft geben würden. Der 

Kläger habe diese Exekutivaufgaben auf mindestens 80 % seiner gesamten Tätigkeit 

eingeschätzt, wobei es nach Auffassung des Senats nicht darauf ankomme, ob die Ver-

waltungsaufgaben überwiegen. So habe auch der BFH entschieden, dass der ehrenamt-

liche Bürgermeister in Bayern Arbeitslohn beziehe, da dieser neben seiner Mitgliedschaft 

im Gemeinderat noch eigene Verwaltungsbefugnisse habe (BFH, Urteil vom 5. Februar 

1971 VI R 82/68, BStBl. II 1971, 353). Auf den Umfang dieser Verwaltungstätigkeit habe 

der BFH dabei nicht abgestellt. 

 

Darüber hinaus spreche auch der Status des Klägers als Ehrenbeamter für eine Einglie-

derung des Klägers in die kommunale Verwaltung und gegen eine sonstige selbständige 

Arbeit i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG.  

 

Im Übrigen werde diese rechtliche Beurteilung auch durch die Rechtsprechung der Sozi-

algerichte gestützt, auch wenn die sozial- und arbeitsrechtliche Einstufung eines Be-

schäftigungsverhältnisses keine Bindungswirkung für die steuerliche Würdigung habe 

(vgl. BFH, Beschluss vom 14. April 2011 VIII B 110/10, BFH/NV 2011, 138 m.w.N.). So 

habe das Bundessozialgericht entschieden, dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister einer 

verbandsangehörigen Gemeinde in Sachsen, der eine steuerpflichtige Aufwandsent-

schädigung erhält, eine abhängige Beschäftigung gegen Entgelt ausübe (BSG, Urteil 

vom 25. Januar 2006 B 12 KR 12/05 R, BFH/NV 2006, Beilage 3, 409-411). 

 

Der Senat hatte die Revision gemäß § 115 Abs. 2 Nr.1 und 2 FGO zugelassen. Das Ur-

teil ist rechtskräftig. 

 

 

Ein langfristiges Fremdwährungsdarlehen ist grundsä tzlich mit den Anschaf-

fungskosten und nicht mit dem höheren Teilwert zu b ilanzieren. 
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Mit seinem Urteil vom 9. März 2016 (Aktenzeichen 2 K 84/15, veröffentlicht in EFG 2016, 

Seite 799) hat der 2. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts Vorgenanntes 

erkannt. 

Die Klägerin begehrte für die Jahre 2008 bis 2011 die Anerkennung von Kursverlusten 

für ein Fremdwährungsdarlehen. Am 17. April 2007 hatte die Klägerin mit der Sparkasse 

einen Rahmenvertrag über einen Darlehensrahmen von 300.000 EUR geschlossen, der 

bis zum 28. Februar 2026 befristet war. Der Darlehensrahmen konnte durch einzelne 

Darlehen (Tranchen) in EUR, CHF oder JPY in Anspruch genommen werden. Gemäß 

Ziff. 4 Abs. 5 des Vertrags entsprach die Laufzeit der einzelnen Tranchen der Laufzeit 

des Darlehensrahmens. Die Klägerin erhielt die Möglichkeit, nach Ablauf der von ihr ge-

wählten Zinsperiode (zwischen drei und zwölf Monaten) die betreffende Tranche in eine 

andere der zur Verfügung stehenden Währungen zu wandeln oder aber sie vorzeitig zu-

rückzuzahlen. Am 23. April 2007 zog die Klägerin eine Tranche in Höhe von 491.670 

CHF im Gegenwert von 300.000 EUR (Kurs: 1,6389) mit einer zwölfmonatigen Zinsbin-

dungsfrist bis zum 23. April 2008. Die Sparkasse bestätigte dieses mit Schreiben vom 

25. April 2007; als Rückzahlung war der 28. Februar 2026 ausgewiesen. Die Klägerin 

ordnete das von der Sparkasse ausgereichte Fremdwährungsdarlehen als kurzfristiges 

Darlehen ein und passivierte es in den Bilanzen für die Jahre 2008 bis 2011 jeweils mit 

dem zum Bilanzstichtag festgestellten Umrechnungskurs. Eingetretene Kursverluste er-

fasste sie mit 27.675,33 EUR (2008), 1.724,05 EUR (2009), 59.089,60 EUR (2010) und 

9.230,66 EUR (2011) als sonstigen Aufwand.  

 

Die Klage wurde abgewiesen. Das Finanzamt habe zu Recht den Abzug der Kursverlus-

te aus dem Fremdwährungsdarlehen als Betriebsausgaben versagt, weil die Vorausset-

zungen für den Ansatz eines höheren Teilwerts des Fremdwährungsdarlehens zu keinem 

Bilanzstichtag der Streitjahre vorgelegen hätten. Bei dem Fremdwährungsdarlehen han-

dele es sich um ein langfristiges Darlehen, welches an den streitigen Bilanzstichtagen 

jeweils noch eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren gehabt habe, so dass noch von 

einer Üblichkeit der Wechselkursschwankungen ausgegangen werden könne. Dabei er-

gebe sich die Langfristigkeit bereits aus der Befristung des Darlehensrahmens bis zum 

28. Februar 2026; auch die einzige Tranche habe eine Laufzeit bis zum 28. Februar 

2026. Der Umstand, dass die Zinsperiode für die zu ziehende Tranche höchstens zwölf 

Monate betragen konnte, führe - entgegen der Auffassung der Klägerin - nicht zu einer 

Bewertung der gezogenen Tranche als kurzfristiges Darlehen. Auch die reine Möglichkeit 
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zur vorzeitigen Lösung von einem Darlehensvertrag habe bei seiner Einordnung als lang- 

oder kurzfristig außer Betracht zu bleiben, wenn zum Bilanzstichtag aufgrund der tat-

sächlichen Umstände der Schluss gerechtfertigt sei, dass das Darlehen nicht vorzeitig 

zurückgezahlt werde. Dabei sei zu berücksichtigen gewesen, dass u. a. mit diesem Dar-

lehen neu errichtete Betriebsgebäude finanziert worden seien.  

Die Kursverluste zum 31. Dezember 2008 bis 31. Dezember 2011 seien nicht als sonsti-

ge Aufwendungen abziehbar, weil die Restlaufzeit des Darlehens an den jeweiligen Bi-

lanzstichtagen noch mehr als 17, 16, 15 bzw. 14 Jahre betragen habe. Diese Langfristig-

keit bis zum Jahr 2026 habe zur Folge, dass die Klägerin bei ihrer zum jeweiligen Bilanz-

stichtag anzustellenden Prognose grundsätzlich habe davon ausgehen können, dass 

sich die durch den gesunkenen Wechselkurs des CHF ergebende Erhöhung des Teil-

werts über die gesamte Laufzeit betrachtet wieder ausgleichen werde. Wenngleich auch 

die Schweizerische Nationalbank ihre Währungspolitik seit 2008 weg von Repo-

Geschäften hin zu Devisenkäufen umgestellt haben möge, so habe sie sich damit noch 

immer in einem Korridor verschiedenster staatlicher Mechanismen zur Regulierung des 

Geldmarkts bewegt. Damit könne nicht von einer tatsächlichen Umstellung der Geldpoli-

tik ausgegangen werden. Die Stützung der Untergrenze des Kurses durch die Schweizer 

Nationalbank am 6. September 2011 auf 1,20 CHF pro EUR sei kein Beleg für eine dau-

erhafte Aufwertung des Frankens und stelle somit kein objektives Anzeichen für ein lang-

fristiges Anhalten eines Kursniveaus dar. Aufgrund der Langfristigkeit des Darlehens, 

zuletzt am 31. Dezember 2011 von noch mehr als 14 Jahren, könne der Kurs aufgrund 

der üblichen Wechselkursschwankungen wieder nach oben gehen. Im Übrigen könne die 

Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank vom 6. September 2011 keine dauer-

hafte Wertveränderung der Fremdwährungsverbindlichkeit zu den vorhergehenden Bi-

lanzstichtagen (31. Dezember 2008 bis 31. Dezember 2010) begründen, da es sich in-

soweit um wertbegründende und nicht um wertaufhellende Tatsachen handele (BFH-

Urteil vom 4. 2. 2014 I R 53/12, BFH/NV 2014, 1016). 

 

Das Urteil ist rechtskräftig.  

 

 
Steuerbarer Leistungsaustausch bei der Haftungsüber nahme/Geschäftsführung 

einer Komplementär-GmbH und einer Zahlung der GmbH & Co. KG, wenn die 

GmbH für ihre Leistung eine kombinierte Vergütung a us einem Festbestandteil 

und einem ergebnisabhängigen Teil erhält (Abgrenzun g zum nicht steuerbaren 

Gesellschafterbeitrag) 
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Mit Urteil vom 27. April 2016 (Aktenzeichen 4 K 108/13) hat der 4. Senat des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts entschieden, dass bei der Haftungsübernah-

me/Geschäftsführung einer Komplementär-GmbH und einer Zahlung der GmbH & Co. 

KG ein steuerbarer Leistungsaustausch auch dann vorliegen kann, wenn die GmbH für 

ihre Leistung eine kombinierte Vergütung aus einem Festbestandteil und einem ergeb-

nisabhängigen Teil erhält (Abgrenzung zum nicht steuerbaren Gesellschafterbeitrag). 

 

Die Klägerin war eine GmbH. Sie war im Bereich der Wohnungsverwaltung tätig, fungier-

te jedoch insbesondere auch als Komplementärin verschiedener GmbH & Co. KGs bzw. 

als haftende Gesellschafterin von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR). Ausweis-

lich der eingereichten Gesellschafterverträge erhielt die Klägerin für ihre Geschäftsfüh-

rung und Haftung Gelder, die zum Teil fix, zum Teil aber auch aus kombinierten Vergü-

tungen (Festbestandteil/ergebnisabhängiger Bestandteil) bestanden.  

 

Der Senat war davon überzeugt, dass die von der Klägerin erbrachten Leistungen keine 

nichtsteuerbaren Gesellschafterbeiträge waren, sondern dass es sich bei allen Vergü-

tungen bzw. Vergütungsbestandteilen einschließlich geringfügiger Zinsen um Sonderent-

gelte handelte, die im Rahmen eines umsatzsteuerbaren - und nicht von der Steuer be-

freiten - Leistungsaustauschs gezahlt wurden. Maßgeblich war, dass sich bei einer Wür-

digung der Gesamtumstände ergab, dass die von der Klägerin erbrachten Leistungen 

und die von den Gesellschaften gewährten Zahlungen in einem Zusammenhang zwi-

schen Leistung und Gegenleistung standen, und dass damit die Vergütung nicht als blo-

ße Beteiligung des Gesellschafters am allgemeinen Gewinn oder Verlust anzusehen war. 

 

Das Urteil ist rechtskräftig. 

 

 

Der Alleinerbe kann nach dem Tod des verpflichteten  Erblassers seinen nunmehr 

gegen sich selbst gerichteten Pflichtteilsanspruch auch dann noch geltend ma-

chen und als Nachlassverbindlichkeit vom Erwerb abz iehen, wenn der Anspruch 

bereits verjährt ist (gegenteilige Ansicht Hessisch es FG, Urteil vom 03. November 

2015 1 K 1059/14, EFG 2016, 298, Rev. II R 1/16). 

 

Mit Urteil vom 4. Mai 2016 hat der 3. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts 



 8

(Aktenzeichen 3 K 148/15) entschieden, dass der Alleinerbe nach dem Tod des verpflich-

teten Erblassers seinen nunmehr gegen ihn selbst gerichteten Pflichtteilsanspruch auch 

dann noch geltend machen kann, wenn der Anspruch bereits verjährt ist.  

 

Der Kläger war Alleinerbe seiner Stiefmutter. Diese hatte zusammen mit dem Vater des 

Klägers ein notarielles gemeinschaftliches Testament, worin beide sich gegenseitig als 

Alleinerben und den Kläger zum Erben des Überlebenden einsetzten. Der Vater des Klä-

gers verstarb im Oktober 2003, die Stiefmutter im Januar 2014. In seiner Erbschaftsteu-

ererklärung gab der Kläger seinen eigenen Pflichtteilsanspruch gegen die Stiefmutter als 

Nachlassverbindlichkeit an. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung mit der Begrün-

dung ab, der Pflichtteilsanspruch sei bereits verjährt. 

 

Nach Überzeugung des Gerichts ist der Pflichtteilsanspruch nicht nach seiner Entste-

hung erloschen und kann dementsprechend vom Kläger geltend gemacht werden. Eine 

verjährte Forderung ist (bleibt) voll wirksam und einklagbar. Sie ist lediglich behaftet mit 

der Einrede der Verjährung, so dass der Anspruch nicht durchgesetzt werden kann, 

wenn der Schuldner die Einrede erhebt (§ 222 Abs. 1 BGB a. F., ab 01. Januar 2010 § 

214 Abs. 1 BGB). Ein Erlöschen durch Konfusion (Vereinigung von Forderung und 

Schuld in einer Person) scheidet ebenfalls aus, da im Erbschaftsteuerrecht diese Fälle 

gem. § 10 Abs. 3 ErbStG als nicht erloschen gelten. Der erkennende Senat hat auch die 

Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs als wirksam und ernsthaft i. S. d. § 10 Abs. 5 

Nr. 2 ErbStG angesehen (anders das Hessische FG, a.a.O.). Moralische Bedenken ste-

hen der Geltendmachung des Anspruches nicht entgegen. 

 

Der 3. Senat hat die Revision zugelassen. Das Revisionsverfahren ist beim BFH unter 

dem Aktenzeichen II R 17/16 anhängig. 

 

 

Unterbeteiligungsgesellschaft zwischen Familienange hörigen - schädliche Befris-

tung der Gesellschaft 

 

Der 5. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts hat in seinem Urteil vom 17. 

Dezember 2015 (Aktenzeichen 5 K 58/12) entschieden, dass die steuerrechtliche Aner-

kennung einer zwischen Mutter und Kindern vereinbarten Unterbeteiligungsgesellschaft 

daran scheitern kann, dass die Gesellschaft von vornherein so befristet vereinbart wird, 
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dass die schenkweise bedachten Kinder bei Beendigung der Unterbeteiligung noch min-

derjährig sind und zudem der Vertrag hinsichtlich der Erstellung einer Auseinanderset-

zungsbilanz nicht vollzogen wird.  

 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Klägerin ist seit 1995 an einer 

GbR beteiligt, die eine Windkraftanlage betreibt. Mit notariellem Vertrag über eine Unter-

beteiligung räumte die Klägerin ihren drei minderjährigen Kindern (geb. 1995, 1997 und 

1999), den Klägern B-D, ab Januar 2004 eine Unterbeteiligung an der Hauptgesellschaft 

dergestalt ein, dass die Kinder zu gleichen Teilen an dem durch ihre Mutter anteilig er-

zielten Betriebsergebnis der Hauptgesellschaft beteiligt waren. Die Unterbeteiligten hat-

ten das Recht, über die ihnen zufließenden Gewinne frei zu verfügen. Die Übertragung 

der Unterbeteiligung erfolgte unentgeltlich. Die Beteiligung der Unterbeteiligten endete 

mit Ablauf des 31. Dezember 2012, ohne dass es der Kündigung eines Vertragspartners 

bedurfte.  

Die Unterbeteiligung X GbR gab für die Jahre seit 2004 Feststellungserklärungen ab, in 

denen der jeweilige Gewinnanteil der Klägerin aus der Beteiligung an der GbR zu glei-

chen Teilen auf ihre Kinder verteilt wurde. Der Beklagte stellte die Einkünfte zunächst 

erklärungsgemäß fest. Im Jahre 2011 führte das Finanzamt bei der Unterbeteiligung X 

GbR eine Betriebsprüfung durch und erkannte die Mitunternehmerschaft der minderjähri-

gen Kinder steuerlich nicht an, da das Gesellschaftsverhältnis bis kurz vor Vollendung 

des 18. Lebensjahres des ältesten Kindes befristet war. Die Feststellungsbescheide für 

2006 und 2009 änderte der Beklagte dahingehend, dass Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

von 0 € berücksichtigt wurden, da die Steuerpflichtigen im Feststellungszeitraum nicht 

mehr beteiligt gewesen seien. Die Klage begründeten die Kläger damit, dass der Vertrag 

über die Unterbeteiligung X GbR einem Fremdvergleich standhalte. Die unterbeteiligten 

Kinder seien Mitunternehmer.  

 

Das Finanzgericht ist dem nicht gefolgt und hat entschieden, dass die Unterbeteiligungen 

der minderjährigen Kinder steuerrechtlich nicht anzuerkennen seien. Dabei hat es sich 

zum einen auf die Grundsätze des BFH-Urteils vom 29. Januar 1976 (IV R 73/73, BStBl. 

II 1976, 124) gestützt und eine Mitunternehmerschaft der minderjährigen Kinder im Hin-

blick auf die Befristung der Gesellschafterstellung verneint. Die Gesellschafterstellung 

nach dem Unterbeteiligungsvertrag sei von vornherein so befristet gewesen, dass die 

Kinder im Zeitpunkt ihres Ausscheidens und der Beendigung der Unterbeteiligung X GbR 

im Alter von 17, 15 und 13 Jahren und damit noch minderjährig waren. Die Befristung sei 
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dabei so ausgestaltet worden, dass die Kinder noch unterhaltsbedürftig gewesen seien 

und im Hinblick auf ihre Minderjährigkeit eine persönliche Aktivität als Gesellschafter 

kaum zu erwarten gewesen sei. Zudem hätten die Kläger B-D ihre Rechte, wie z.B. das 

Kündigungsrecht nach § 13 des Gesellschaftsvertrages, aber auch ihre weiteren Rechte 

nicht ohne den Willen ihrer Eltern als gesetzliche Vertreter, also der Klägerin und des 

ebenfalls an der X GbR beteiligten Vaters, ausüben können. Denn ein Ergänzungspfle-

ger zur Wahrnehmung der Rechte der minderjährigen Gesellschafter nach Errichtung der 

Unterbeteiligungsgesellschaft sei nicht bestellt worden. 

Zum anderen versagte der Senat der Unterbeteiligungsgesellschaft die steuerrechtliche 

Berücksichtigung, weil der Vertrag zwar formwirksam abgeschlossen, aber nicht wie un-

ter fremden Dritten vollzogen worden sei. Die nach § 14 Abs. 2 des Unterbeteiligungsver-

trags zum Zeitpunkt der Beendigung der Unterbeteiligung aufzustellende Auseinander-

setzungsbilanz sei nicht erstellt worden. 

 

Der 5. Senat hat die Revision gegen das Urteil zugelassen. Das Revisionsverfahren ist 

unter dem Aktenzeichen IV R 10/16 beim Bundesfinanzhof anhängig. 

 

 

Betreibt eine Einzelperson die Entwicklung von Reis etrends und erhält sie dafür 

von einer privatrechtlich organisierten Gesellschaf t einen freiwilligen monatlichen 

Förderbeitrag, so kann zwischen der Entwicklung (Or ganisation von Reisen nebst 

Berichterstattung) und dem "Förderbeitrag" ein der Umsatzsteuer unterliegender 

Leistungsaustausch liegen. 

 

Mit Urteil vom 27. April 2016 hat der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzge-

richts (Aktenzeichen 4 K 27/13) entschieden, dass auch bei sog. freiwilligen monatlichen 

Förderbeiträgen, welche eine Gesellschaft einer Einzelperson für die Entwicklung von 

Reisetrends gewährt, ein zur Steuerbarkeit führender Leistungsaustausch vorliegen 

kann. Der Kläger war ein Anhänger des Oldtimer-Automobilsports und engagierte sich 

bereits seit Jahren in diesem Bereich, indem er versuchte, andere interessierte Kollegen 

über die Durchführung von Stammtischen und die Organisation von Oldtimer-Ausfahrten 

zu binden und insoweit eine Gemeinschaft zu bilden.  

 

Aufgrund eines Vertrages mit einer ausländischen Gesellschaft verpflichtete sich der 

Kläger dieser gegenüber u.a. zur Weiterführung der Entwicklung neuer und aussichtsrei-
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cher Reisetrends sowie zur Berichterstattung hierüber. Hierfür erhielt er einen freiwilligen 

Förderbeitrag von 2.500,- € monatlich und vertrat die Ansicht, ein umsatzsteuerrechtlich 

relevanter Zusammenhang zwischen seiner Tätigkeit und der empfangenen Gelder sei 

nicht gegeben, da keine Leistungen im wirtschaftlichen Sinne erbracht worden seien, bei 

denen ein über die reine Entgeltentrichtung hinausgehendes eigenes wirtschaftliches 

Interesse des Entrichteten verfolgt werde (Verweis auf Abschnitt 1.1 Abs. 3 Satz 2 

UStAE).  

 

Nach Überzeugung des Gerichts handelte es sich bei den Zahlungen hingegen um Ent-

gelte für steuerpflichtige Leistungen des Klägers, weil ein unmittelbarer Zusammenhang 

zwischen den Zahlungen und den Leistungen des Klägers bestand; es lag damit keine 

(nicht steuerbare) „bloße Förderung des Zahlungsempfängers im allgemeinen Interesse“ 

vor. Der Senat zog seine Überzeugung aus einer Auslegung der maßgeblichen Verein-

barung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles. Mochte es zwar aufgrund 

der Freiwilligkeit der Zahlung an einem synallagmatischen Verhältnis gemangelt haben, 

so haben die Parteien doch gezeigt, dass die konkrete Tätigkeit (sei sie daneben auch im 

eigenen Interesse des Klägers erfolgt) der Erlangung der Zahlung und die Zahlung der 

Erlangung der Tätigkeit diente. 

 

Gegen das Urteil ist Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden.  

 

 

 

Finanzgericht intern 

 

Am 30. Juni 2016 endete die Amtsperiode der bisherigen ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richter.  

 

Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter werden von einem Wahlausschuss auf fünf 

Jahre gewählt, der zu diesem Zweck bestellt wird. Dieser Ausschuss besteht aus dem 

Präsidenten des Finanzgerichts, einem durch das Finanzministerium zu bestimmenden 

Beamten und sieben vom Landtag gewählten Vertrauensleuten (§§ 22, 23 FGO). Für die 

Wahl zur ehrenamtlichen Richterin bzw. zum ehrenamtlichen Richter ist eine Mehrheit 

von mindestens zwei Drittel der Stimmen erforderlich (§ 26 FGO). 

 

Am 9. Juni 2016 hat der Wahlausschuss die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für 
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die Amtsperiode 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2021 gewählt. Gewählt worden sind 60 Richte-

rinnen und Richter, d.h. 12 pro Senat. Zuvor waren die Berufsvertretungen (Gewerk-

schaften, Kammern, Verbände usw.) gehört worden. Die neu gewählten ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter repräsentieren eine Vielzahl von Berufen und kommen aus al-

len Landesteilen Schleswig-Holsteins. 
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